
Satzung 
 

über den Erlass einer Veränderungssperre 
_____________________________________ 

 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) sowie der §§ 14 und 16 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Umstadt in der Sitzung 
am ............................ folgende Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre 
beschlossen. 
 
 

§ 1 
Inhalt der Veränderungssperre 

 
Die Veränderungssperre beinhaltet, dass  
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches (BauGB) nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen; 
 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. 

 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst in der Gemarkung Groß-Umstadt, 
Flur 15, Teile der überwiegend gewerblich genutzten Flächen zwischen der B 45 im 
Westen, der Habitzheimer Straße im Norden, der Spremberger Straße im Osten und der 
Hans-Böckler-Straße im Süden. 
Die genaue Abgrenzung ist aus der angefügten Abbildung ersichtlich. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungs sperre 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft, wenn Sie nicht 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB verlängert wird. Die Veränderungssperre 
tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in § 2 
genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
 
 
Groß-Umstadt, den 
 
Magistrat der Stadt Groß-Umstadt 
gez. René Kirch, Bürgermeister 
 
  



 

 
Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 

der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
 
 


